
Kostenfreiheit des Schulweges 

 
1. Wohnort München und München Land:  

Voraussetzungen:   

 Wohnort mind. 3 km entfernt  
 Ab 8te Klasse: siehe oben + zusätzlich kein näheres Gymnasium mit 

gleicher Ausbildungsrichtung (sprachlich oder wirtschaftl.-
wissenschaftlich)  

 Ab 11te Klasse: Wohnort mind. 3 km entfernt + zusätzlich mind. zwei 
Geschwister im Kindergeldbezug 

 

Antrag:  

 Online ausfüllen! 
 bei Google eingeben: „Kostenfreiheit des Schulweges München“ 

 Antrag ausfüllen, ausdrucken und von einem Erziehungsberechtigten 
unterschrieben im Sekretariat abgeben  

 Bearbeitungszeitraum: 6 - 8 Wochen  
 Schüler werden ausgerufen sobald Karte da ist  

 
Ab 11te Klasse: Antrag online ausgefüllt und ausgedruckt, mit dem 
Bescheid des Kindergeldbezugs und einer Personalausweis Kopie des 
Schülers im Sekretariat abgeben 

 

2. Wohnort außerhalb München  
Antrag:  

 Anträge sind im Sekretariat oder im jeweiligen Landratsamt zu bekommen  
 Antrag ausfüllen und mit Lichtbild im Sekretariat abgeben  
 Sobald die Karten angekommen sind werden die Schüler ausgerufen  


